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Online: www.bwpat.de/ATspezial/ostendorf_mathies_atspezial.pdf                 

Ab 1. Oktober 2007 wird die Pflichtschullehrer/innen-Aus- und Fortbildung in Österreich von den 
bisherigen AStG-Institutionen (Pädagogische Akademien, Religionspädagogische Akademien, 
Berufspädagogische Akademien, Pädagogische Institute) auf neun staatliche Pädagogische Hoch-
schulen und vier private, von der Kirche getragene, Pädagogische Hochschulen übergeleitet.  

Mit dieser Umstrukturierung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Bologna-
Ziele abgeschlossen. 

Ob die Tertiarisierung der Ausbildung von Berufsschullehrer/innen ein Professionalisierungs-Beitrag 
ist oder nur eine durch die Akademisierung nach außen transportierte Höherqualifizierung darstellt, 
wird wesentlich davon abhängen, wie es den Pädagogischen Hochschulen gelingt, diesen Prozess zu 
fördern und zu begleiten.  

Der Beitrag erörtert historische Hintergründe der im Vergleich zu Deutschland divergenten Entwick-
lung der Berufsschullehrer/innen-Ausbildung in Österreich und versucht in einer vergleichenden 
Analyse das durch die Umstrukturierung zu erwartende Reformpotential kritisch zu beleuchten. 
Besondere Beachtung finden die Qualifizierungsprofile der Lehrkräfte für kaufmännische Ausbil-
dungsberufe. Hier ergeben sich gerade aus wirtschaftspädagogischer Sicht interessante Frage-
stellungen. 

 

Structural changes in the training to become a vocational teacher in 
Austria  

From 1 October 2007 the initial and continuous training for teachers in Austria is being transferred 
from the AStG institutions (such as pedagogical academies, religious and pedagogical academies, 
vocational education academies and pedagogical institutes) to nine state pedagogical universities and 
four private, church-run, pedagogical universities. 

This restructuring represents an important step in the process towards realising the aims of Bologna. 

Whether the creation of a tertiary education for vocational school teachers represents a contribution 
towards professionalisation, or whether it only represents an externally perceived higher qualification 
through academicisation, will depend to a large degree on how well the pedagogical universities 
succeed in promoting and accompanying this process. 

This contribution explains the historical backgound of the development of vocational school teachers 
in Austria, which diverges from that in Germany, and attempts, in a comparative analysis, to shed 
some critical light on the reform potential that can be expected from the restructuring. The paper pays 
particular attention to the qualification profiles of teachers for commercial training occupations, which 
raise particularly interesting questions in terms of vocational education and business studies. 
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ANNETTE OSTENDORF & REGINE MATHIES (Universität Innsbruck) 

Struktureller Wandel der BerufsschullehrerInnen-Ausbildung in 
Österreich 

1 Zur Situation der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der öster-
reichischen BerufsschullehrerInnen-Ausbildung 

Die Ausbildung der BerufsschullehrerInnen in Österreich war in der Vergangenheit sehr sel-
ten Gegenstand einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. So gibt es z. B. nur wenig Lite-
ratur, die sich mit der Aufarbeitung der geschichtlichen Entwicklung (etwa ROHRINGER 
1970) beschäftigt. Hier ist man auf Abschnitte aus Überblickswerken zur allgemeineren 
österreichischen Schulgeschichte (vgl. etwa die Beiträge von SEEL/ SCHEIPL 1985, 1988 
oder 2004) angewiesen. Dieser Mangel an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem 
Feld der BerufsschullehrerInnen-Ausbildung ist – wenn auch nicht ganz so ausgeprägt – 
symptomatisch für das duale Ausbildungssystem im österreichischen beruflichen Bildungs-
wesen insgesamt. Außeruniversitäre Forschungsinstitute (wie z. B. die Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften, das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, die Öster-
reichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen) konnten dieses 
Forschungsfeld nicht in dem Maße erschließen wie dies in Deutschland der Fall ist. Dort 
wurde durch die Gründung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ab 1970 die nicht-
universitäre Forschung, insbesondere auch die Berufsbildungsstatistik erheblich ausgebaut. 
Die Novelle des Berufsbildungsgesetzes 2005 (vgl. § 94) brachte diesbezüglich noch eine 
engere Bindung an die universitäre Forschung mit sich. Heute beschäftigt alleine das Bun-
desinstitut für Berufsbildung in Bonn 500 MitarbeiterInnen. Hinzu kommt die universitäre 
Berufsbildungsforschung, die an wirtschaftspädagogischen und berufspädagogischen Institu-
ten an 43 deutschen Universitäten schwerpunktmäßig und vernetzt (AGBFN = Arbeitsge-
meinschaft Berufsbildungsforschungsnetz) betrieben wird (vgl. zur Übersicht über die uni-
versitären Standorte der Berufs- und Wirtschaftspädagogik in Deutschland: 
www.wipaed.wiso.uni-goettingen.de/online/wipaed_111.htm). 

Die vier wirtschaftspädagogischen Lehrstühle in Österreich betreiben nur sehr randständig 
Berufsbildungsforschung speziell zum dualen Ausbildungssystem. In Österreich fehlen hin-
sichtlich der Berufsbildungsforschung Kapazitäten, Strukturen und die Anbindung an die 
Universitäten. Warum sich das so entwickelt hat, zeigt die anschließende historische Rekon-
struktion der österreichischen LehrerInnenausbildung nach 1945. 

2 Zur historischen Einordnung der österreichischen LehrerInnenbildung 
nach 1945 

Das Bildungswesen in Österreich fand aufgrund der anstehenden wirtschaftlichen Dringlich-
keiten nach dem zweiten Weltkrieg keine besondere Beachtung. Die unterschiedlichen 
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Schulkonzeptionen der Koalitionsparteien ÖVP (Österreichische Volkspartei) und SPÖ 
(Sozialdemokratische Partei Österreichs, bis 1991 Sozialistische Partei Österreichs), die teil-
weise bereits in der Ersten Republik bestanden, prägten die Bildungslandschaft auch noch 
nach 1945 (vgl. SCHEIPL/ SEEL 1988, 21, 28 ff.). Diese kontroversen Positionen wurden u. 
a. im Rahmen der Diskussionen um die Gestaltung der PflichtschullehrerInnenausbildung 
sichtbar: die Forderung der ÖVP nach Beibehaltung der Lehrerbildungsanstalten, die bis 
1962 als Ausbildungsstätten für VolksschullehrerInnen, die auch die Lehrbefähigungsprüfun-
gen für HauptschullehrerInnen anboten, geführt wurden, unter Verlängerung der Ausbil-
dungsdauer von fünf auf sechs Jahre stand dem sozialdemokratischen Postulat nach einer 
hochschulmäßig geführten PflichtschullehrerInnenausbildung gegenüber (vgl. SCHEIPL/ 
SEEL 1988, 17, 29). 

Erst 1962 einigten sich ÖVP und SPÖ auf ein Schulgesetzwerk, das beiden Parteien gravie-
rende partielle Eingeständnisse abverlangte und als Kompromisslösung im Bereich der Leh-
rerInnenbildung die Errichtung Pädagogischer Akademien zur Ausbildung von Pflichtschul-
lehrerinnen und -lehrern determinierte (vgl. SCHEIPL/ SEEL 1988, 40 ff). Die Berufsschul-
lehrerInnenausbildung wurde in den Diskussionen und Auseinandersetzungen um diese 
Schulgesetzgebung kaum bis überhaupt nicht berücksichtigt. (vgl. ROHRINGER 1970, 120) 

Innerhalb des Feldes der Berufsbildung konnte sich nur die Wirtschaftspädagogik aufgrund 
der Einheit von Forschung und Lehre als wissenschaftliche Disziplin an den Sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultäten etablieren. Die von Hans KRASENSKY an der Hoch-
schule für Welthandel in Wien zwischen 1951 und 1971 betriebene Forschung wies aufgrund 
der Konzentration auf den fachtheoretischen Unterricht an höheren Schulen keinerlei Bezug 
zur Berufsschule und der BerufsschullehrerInnenausbildung auf, lehnte diesen sogar ab (vgl. 
SEEL/ SCHEIPL 2004, 206 und ROHRINGER 1970, 2).  

In Österreich fehlte also auch dem ‚kaufmännischen Fortbildungsschulwesen’ und der späte-
ren BerufsschullehrerInnen-ausbildung – wie auch der restlichen PflichtschullehrerInnenaus-
bildung – der einschlägige akademische Lehrauftrag um als wissenschaftlich berufspädagogi-
sche Disziplin anerkannt zu werden (vgl. ROHRINGER 1970, 2). 

Diese starre Trennung zwischen einer universitär etablierten forschungsbezogenen Wirt-
schaftspädagogik und einer nicht-universitären Berufspädagogik blieb in Österreich im 
Grunde bis heute bestehen. Die Trennung wurde in Deutschland zwar durch die vor ca. 40 
Jahren einsetzende Akademisierung der GewerbelehrerInnenausbildung eingeebnet. Aber 
auch in der von Deutschland dominierten scientific community der Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik, die als Sektion der DGfE (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft) 
organisiert ist, zeigen sich nach wie vor manchmal Brüche und Streitlinien zwischen der 
Berufspädagogik und der Wirtschaftspädagogik (vgl. die Debatte um das ITB-Gutachten und 
die Auseinandersetzungen in der Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 1999 Heft 
4, die Hintergründe historisch rekonstruierend PLEISS 2000), die im Kern gerade auf den 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen beruhen. 
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Nach der Schaffung eines bundeseinheitlichen Dienstrechts 1945 für BerufsschullehrerInnen, 
das diese der Diensthoheit der Länder unterstellte, wurde eine ‚Prüfungsvorschrift für das 
Lehramt an kaufmännischen Fortbildungsschulen’ erlassen, welche die Tradition der Ver-
wendung nebenamtlich tätiger LehrerInnen an Fortbildungsschulen durch Kombination mit 
Lehrbefähigungen für andere Schulen fortsetzte (vgl. ROHRINGER 1970, 112). 1949 folgte 
eine ‚Prüfungsvorschrift für das Lehramt an gewerblichen Berufsschulen’. Es wurde aber 
weiterhin keine Institutionalisierung der BerufsschullehrerInnenausbildung vorgenommen. 
Eine Vorbereitung auf die Lehramtsprüfung musste – ebenso wie für LehrerInnen des ge-
werblichen Fachunterrichtes an mittleren und höheren Schulen – im Selbststudium erfolgen, 
da das Unterrichtsministerium keinerlei Vorbereitungsveranstaltungen vorsah. Die Prüfungen 
wurden von einer ministeriell eingerichteten Prüfungskommission abgenommen. (vgl. ROH-
RINGER 1970, 111 ff) 

Erst 1964 wurde in Wien eine Berufspädagogische Lehranstalt errichtet, die im Dienst ste-
henden BerufsschullehrerInnen die Möglichkeit bot, auf freiwilliger Basis eine Ausbildung zu 
durchlaufen und die Lehramtsprüfung zu erlangen. Sechs Jahre später wurde diese Lehramts-
prüfung Voraussetzung für eine Pragmatisierung, was zu einem erheblichen Anstieg der Prü-
fungsanwärterInnen führte. (vgl. KNARR 1986, 20) 

Die Implementation einer planmäßigen Ausbildung von BerufsschullehrerInnen, die aus bil-
dungspolitischen, dienst- und besoldungsrechtlichen Gründen notwendig wurde, nahm in den 
60er Jahren an den Berufspädagogischen Instituten ihren Anfang (vgl. BURGSTALLER/ 
LEITNER 1987, 166).  

Berufspädagogische Institute 

Zwischen 1966 und 1968 entstanden in Wien, Graz und Innsbruck sog. Berufspädagogische 
Institute, die erstmalig zweisemestrige Lehrgänge und Kurse als institutionalisierte Vorbe-
reitung auf die Lehramtsprüfung für gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen, basie-
rend auf maßgeblichen Vorschriften wie Studienordnung, Ausbildungsplan und Prüfungsvor-
schriften, offerierten. Um zur Lehramtsprüfung zugelassen zu werden, musste eine mindes-
tens einjährige Unterrichtserfahrung an einer Berufsschule (mind. sechs Jahreswochenstun-
den) und der Besuch des genannten zweisemestrigen Vorbereitungslehrganges am Berufs-
pädagogischen Institut nachgewiesen werden (vgl. ROHRINGER 1970, 120, 121). Die ge-
setzliche Verankerung vorzuweisender Berufspraxis erfolgte erst mit der fünften Novelle des 
Schulorganisationsgesetzes 1975 (vgl. BURGSTALLER/ LEITNER 1987, 175 und BM für 
Unterricht und Kunst, BGBl. Nr. 323/1975, § 113). 

Für den Besuch der Vorbereitungslehrgänge wurden die LehrerInnen für ein Jahr vom Schul-
dienst, unter Fortzahlung der Bezüge, beurlaubt (vgl. BM für Unterricht, BGBl. 172/1966, § 
4). Diese bezahlte Dienstfreistellung wird vom Dienstgeber auch heute noch für das Vollzeit-
studium an der Pädagogischen Hochschule gewährt. 

Nach der Übernahme der LehrerInnenausbildungen durch die Berufspädagogischen Akade-
mien im Jahr 1976 widmeten sich die Berufspädagogischen Institute primär der LehrerInnen-
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Fortbildung im berufsbildenden Schulwesen, der berufspädagogischen Tatsachenforschung 
und der Betreuung von NeulehrerInnen an berufsbildenden Schulen (vgl. KNARR 1986, 21, 
22). 1983 wurden sie als Abteilungen in die bestehenden Pädagogischen Institute eingeglie-
dert. Die Pädagogischen Institute übernahmen fortan die Verantwortung für die gesamte Leh-
rerInnen-Fortbildung – universitär und nicht universitär (vgl. ENGELBRECHT 1988, 483, 
521). 

Berufspädagogische Akademien 

Mit der fünften Novelle des Schulorganisationsgesetzes wurden in Wien, Linz, Graz und 
Innsbruck sog. Berufspädagogische Akademien errichtet, die nun mit der Ausbildung von 
BerufsschullehrerInnen (neben anderen beruflichen LehrerInnenbildungen) beauftragt wur-
den. Ferner oblag den Berufspädagogischen Akademien entsprechend den unterrichtlichen 
Erfordernissen die berufspädagogische Tatsachenforschung (vgl. BM für Unterricht und 
Kunst, BGBl. Nr. 323/1975, § 110 und KNARR 1986, 22).  

Die Fachgruppeneinteilung im Berufsschulsektor wurde wie folgt festgelegt: allgemeinbil-
dender und betriebswirtschaftlicher Unterricht (Fachgruppe I), fachlich-theoretischer Unter-
richt (Fachgruppe II) und fachlich-praktischer Unterricht (Fachgruppe III). Das für die Be-
rufsschullehrerInnenausbildung charakteristische Kriterium des Nachweises bereits erbrach-
ter Berufspraxis vor Eintritt in den Schuldienst wurde für alle Fachgruppen – in unterschied-
licher Dauer und kombiniert mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen – als wesentliches 
Merkmal für die berufspädagogische Eignung festgelegt. Für allgemeinbildende und betriebs-
wirtschaftliche Unterrichtsgegenstände waren zwei Jahre einschlägige Tätigkeit nach Able-
gung der Reifeprüfung bzw. in den Fällen, in denen die Reifeprüfung nach der Fachausbil-
dung abgelegt wurde, zwei Jahre einschlägige Tätigkeit nach der Fachausbildung erforderlich 
(vgl. BM für Unterricht und Kunst, BGBl. Nr. 323/1975, § 113 und BGBl. Nr. 541/1976, § 
2). 

Die vom Schulorganisationsgesetz normierte Studiendauer an den Berufspädagogischen Aka-
demien von zwei bis sechs Semestern wurde durch die Lehrplanverordnung für die Lehramts-
ausbildung für Berufsschulen auf zwei Semester für bereits im Schuldienst stehende Studie-
rende bzw. auf vier Semester festgelegt (vgl. BM für Unterricht und Kunst, BGBl. Nr. 323/ 
1975, § 111 und BGBl. Nr. 578/1976). 

Die viersemestrige Ausbildungsform wurde mit der achten Novelle des Schulorganisations-
gesetzes obsolet, da diese festschrieb, dass „im Dienststand befindliche Lehrer an Berufs-
schulen […] vor der Zulassung zu dem zweisemestrigen Studium an der Berufspädagogi-
schen Akademie zwei Jahre im Dienststand verbringen und in dieser Zeit einen durch Ver-
ordnung geregelten vierwöchigen Lehrgang (mit zusätzlichem Selbststudium) für Neulehrer 
an den Pädagogischen Instituten erfolgreich besuchen müssen“ (KNARR 1986, 24, vgl. BM 
für Unterricht, Kunst und Sport, BGBl. Nr. 271/1985, § 112, 113).  

Die letzte Lehrplan-Novelle vor In-Kraft-Treten des Akademienstudiengesetzes legt fest, dass 
der erste Studienabschnitt (1. bis 4. Semester) geblockt an den Pädagogischen Instituten ab-
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solviert werden kann, der zweite Studienabschnitt (5. und 6. Semester) als Vollzeitstudium an 
der Berufspädagogischen Akademie als sog. ‚Inservice-Training zu besuchen ist (vgl. BM für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, BGBl. Nr. 624/1996, § 1 und Anlage I). In jenen 
österreichischen Bundesländern, in denen Berufspädagogische Akademien installiert waren, 
wurde 1999 auch die Abwicklung des ersten Studienabschnittes von diesen Akademien über-
nommen und berufsbegleitend angeboten. In den anderen Bundesländern oblag die Abwick-
lung des 1. Studienabschnitts weiterhin den Pädagogischen Instituten (vgl. SCHAFFEN-
RATH 2006, 239). Rohringer bezeichnet die Berufspädagogischen Akademien dementspre-
chend als eine notwendige Etappe auf dem Weg zur hochschulmäßig geführten Berufsschul-
lehrerInnenausbildung: 

„Einerseits kann die Phase der Ausbildung an spezifischen Ausbildungsstätten ohne das 
Risiko der Überforderung der Studierenden und der Lehrenden, der Unsicherheit, der Impro-
visation und damit eines Rückschlages in der gesamten Berufserziehung nicht bedenkenlos 
übersprungen werden. Andererseits sind die angewandten Verfahren und damit erzielten 
Ergebnisse hochschulmäßiger Ausbildung noch nicht ausreichend erprobt und in der Erzie-
hungswirklichkeit noch nicht überzeugend bestätigt.“ (ROHRINGER 1970, 206)  

Auf die fehlende Forschungsarbeit im berufspädagogischen Feld – trotz der vom Gesetzgeber 
den Berufspädagogischen Akademien und den Pädagogischen Instituten aufgetragenen 
berufspädagogischen Tatsachenforschung (empirische Forschung) – wird auch noch 1981 im 
Rahmen einer UNESCO-Publikation einer österreichischen Arbeitsgruppe verwiesen. (vgl. 
BURGSTALLER/ LEITNER 1987, 173) 

Den Akademien fehlte im Gegensatz zu den Universitäten eine gesetzliche Regelung für den 
Bereich der inneren Ordnung (z. B. Lehrfreiheit, Verbindung von Forschung und Lehre, 
Lernfreiheit, pädagogische Autonomie, Studierendenvertretung als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts u. a.), die aber notwendig wurde, um die Entwicklung der Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien vom postsekundären Schulbereich in den tertiären Bereich 
der Hochschulen vorzubereiten. Die gesetzliche Fundierung dieser Vorbereitung erfolgte mit 
dem Akademienstudiengesetz 1999 (vgl. SEEL/ SCHEIPL 2004, 207). 

„§ 1. (1) Der Bund wird innerhalb von acht Jahren hochschulische Einrichtungen für die 
Ausbildung der Pflichtschullehrer („Hochschule für pädagogische Berufe“) schaffen. […] 
Die erforderlichen organisations- und studienrechtlichen Regelungen an diesen hochschuli-
schen Einrichtungen sind entsprechend den für Hochschulen oder Universitäten üblichen 
Standards auszuführen.“ (BM für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 1999, BGBl. I 
Nr. 94/1999)  

Die dieses Gesetz ergänzende Studienordnung führt in der Festschreibung des Bildungsziels 
Berufspädagogischer Akademien genauer aus und verlangt die Gestaltung der Studien „als 
wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Berufsbildung auf Hochschulniveau“. (BM 
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, BGBl. II Nr. 2/2000, § 3) 
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Geringe Forschungsbudgets, mangelnde Infrastruktur und Qualifizierungsmaßnahmen für 
Lehrende an den Berufspädagogischen Akademien verhinderten aber auch in dieser Vorbe-
reitungsphase jenen Stellenwert der berufspädagogischen Forschung, der ihr im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Fundierung zukommen müsste. Die Arbeit des mit diesem Gesetz neu 
installierten Forschungsbeirates (vgl. BM für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, 
BGBl. I 94/1999, § 24) konzentrierte sich im Wesentlichen auf die Erstellung von Tätigkeits-
berichten und weniger auf die Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung von For-
schungsprojekten. (vgl. SCHAFFENRATH 2007, 254) 

Die Ausbildung schloss nunmehr mit dem Diplomgrad Diplompädagogin/Diplompädagoge 
für das Lehramt an Berufsschulen ab und blieb weiterhin an eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung mit facheinschlägiger Berufserfahrung und an die Unterrichtstätigkeit geknüpft. Die 
Ausbildung der Lehrerinnen für den kaufmännischen Unterricht an berufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen erfolgte weiterhin an den Universitäten.  

Am 1. Oktober 2007 hat nun die Tertiarisierung der PflichtschullehrerInnen-Ausbildung be-
gonnen. Nicht wie in Deutschland bereits vor 30 Jahren die Universitäten (Ausnahme: Baden-
Württemberg), sondern neu installierte Pädagogische Hochschulen sind für die Ausbildung 
dieser LehrerInnen verantwortlich. 

Die folgende Abbildung gibt einzelnen Phasen der BerufsschullehrerInnenbildung in Öster-
reich nochmals zusammenfassend wieder. 

 

Abb. 1: Phasen der BerufsschullehrerInnen-Ausbildung in Österreich 

Die Pädagogische Hochschule als echte tertiäre Bildungseinrichtung 

Die formale Zugangsberechtigung in Form einer Reifeprüfung für BerufsschullehrerInnen der 
Fachgruppe I war bereits für ein Studium an der BPA Voraussetzung (siehe oben), weshalb 
für diese Fachgruppe hinsichtlich Akademisierungsvoraussetzung keine weiterführenden 
Überlegungen anzustellen sind. 

Hinsichtlich Akademisierungsoptionen ist aber das Fehlen von Studien auf Master-Niveau im 
Rahmen der ordentlichen Studienangebote ein Aspekt, der die Pädagogischen Hochschulen 
eindeutig hinter Universitäten und auch hinter Fachhochschulen positioniert. Dadurch wird 
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das zu erlangende Bakkalaureat kritisch sogar als Diskriminierung pädagogischer Berufe 
hinterfragt. (vgl. SCHAFFENRATH 2007, 243)  

Neben Akademisierungsvoraussetzungen und -optionen ist die Forschung elementarer 
Bestandteil tertiärer Bildungseinrichtungen und trotzdem wird in den Erläuterungen zum 
Hochschulgesetz explizit angeführt, dass sich die wissenschaftliche Forschung an Pädagogi-
schen Hochschulen durch ihre ausschließliche und unmittelbare Berufsbezogenheit von uni-
versitärer Forschung unterscheidet (vgl. BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2005; zu 
§§ 8 und 9). Hier handelte der Gesetzgeber entgegen den Empfehlungen der PEK, welche in 
diversen Stellungnahmen forderte, den Hochschulen einen allgemeinen und uneingeschränk-
ten Auftrag für Forschung und Entwicklung zu erteilen, um deren Positionierung als vollwer-
tige tertiäre Einrichtungen zu garantieren (vgl. SCHAFFENRATH 2007, 257). Auch die 
Österreichische Rektorenkonferenz und die Österreichische Gesellschaft für Forschung und 
Entwicklung im Bildungswesen  verwiesen in ihren Stellungnahmen auf die fehlende inter-
national vergleichbare Grundlagenforschung bzw. forschungsgeleitete Lehre, was dazu führt, 
dass die Pädagogischen Hochschulen nicht als vollwertige tertiäre Einrichtungen gelten kön-
nen (vgl. ÖFEB 2005, 1, ÖRK 2005, 1). 

Weitere wesentliche Bedingung für die Integration der Pädagogischen Hochschulen im tertiä-
ren Bildungsbereich und in der Scientific Community ist eine Kooperation mit den Universi-
täten, ohne hierbei den wissenschaftlichen Anspruch der Universitäten an die LehrerInnen-
ausbildung zu verwässern. Insbesondere Kernbereiche der LehrerInnenbildung bieten Koope-
rationspotential (vgl. BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2005, zu § 10). Aber auch im 
Bereich der kaufmännischen LehrerInnenbildung könnten Vernetzungsüberlegungen zwi-
schen der Ausbildung von BerufsschullehrerInnen der Fachgruppe I und der Wirtschafts-
pädagogik zur sinnvollen Nutzung von Synergien und zur Professionalisierung beitragen. Die 
Wirtschaftspädagogik könnte hier möglicherweise eine forschungsbezogene wissenschaftli-
che Leitfunktion übernehmen. 

Dafür ist es aber auch zwingend notwendig, dienstrechtliche Fragen wie bspw. die gegen-
wärtige Dienstfreistellung zur Absolvierung des zweiten Studienabschnittes, aber auch den 
Umstand, dass bisher nur Personen in einem bestehenden Anstellungsverhältnis (Schuldienst) 
zur BerufsschullehrerInnenausbildung zugelassen wurden – was durchaus auch als ‚numerus 
clausus’ bezeichnet werden kann – im Zuge der Neugestaltung der Berufspädagogischen Leh-
rerInnenbildung neu zu überdenken. Dies ist gerade auch vor dem Hintergrund der Forderung 
nach Hochschulautonomie und der Umsetzung der Bologna-Erklärung erforderlich. Dabei 
sind Erfordernisse des Berufsschulwesens in Österreich zu berücksichtigen und alle relevan-
ten Akteure des Systems einzubeziehen (vgl. PEK 2005, 16, 17, 26). 

Die Pädagogische Hochschule als Einrichtung der berufspädagogischen LehrerInnen-
bildung  

Die ÖRK verweist in ihrer Kritik am unzureichend institutionalisierten Forschungsauftrag auf 
das Problem der diesbezüglich mangelnden und vom Gesetz nicht ausdrücklich geforderten 
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Qualifikation des Lehrpersonals hin (vgl. ÖRK 2005, 3). Neben der geforderten Forschungs-
kompetenz des Lehrpersonals muss sich aber auch die Verbindung der LehrerInnenbildung 
mit dem Schulsystem und der Wirtschaft in der Personalstruktur niederschlagen, was sich vor 
allem im Bereich der Berufspädagogik aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsberufe 
und der damit einhergehenden unterschiedlichen Qualifikationen (bspw. fehlende Reifeprü-
fung bei Fachspezialistinnen) als schwierig erweisen dürfte. Die PEK empfiehlt dringend die 
Überlegung und Umsetzung von Strategien, die es ermöglichen, berufspädagogisch qualifi-
zierte Personen für die LehrerInnenbildung zu gewinnen (vgl. PEK 2005, 37). 

Eine weitere besondere Herausforderung stellt die formale Zusammenführung der bisher – 
trotz Kooperations- und Koordinationsbemühungen – autonom agierenden Institutionen Be-
rufspädagogische Akademie und Pädagogisches Institut dar. Erst eine inhaltliche und struktu-
relle Verschränkung der verantwortlichen Bereiche wird einen begleiteten Lernprozess von 
BerufsschullehrerInnen im Sinne eines Professionalisierungskontinuums ermöglichen und 
unterstützen (vgl. PEK 2005, 46). 

Die Besonderheiten der Berufspädagogik in Abgrenzung zur restlichen PflichtschullehrerIn-
nenbildung in Österreich sind im Hochschulgesetz berücksichtigt. Ob diese Berücksichtigun-
gen der gesamtgesellschaftlichen und bildungspolitischen Bedeutung der Disziplin gerecht 
werden, können erst die kommenden Jahre der Umsetzung zeigen. Die letztendliche Veranke-
rung innerhalb des tertiären Bildungssystems in Österreich, eventuell in Kooperation mit den 
Universitäten, bedarf aber weiterer Diskussionen und vor allem umsichtig durchdachter, 
langfristiger Strategien. 

3 Der Blick über die Grenzen 

Der Zugriff auf das eigene Berufsbildungssystem konturiert sich immer besonders scharf, 
wenn man eine vergleichende Perspektive zugrunde legt. Hier bietet sich aufgrund der eben-
falls dual organisierten Berufsausbildung in Deutschland und damit großen erwarteten struk-
turellen Ähnlichkeiten ein deutsch-österreichischer Vergleich an. Allerdings ist bei einer ver-
gleichenden Betrachtung zunächst festzulegen, worauf diese ausgerichtet sein soll, also ein 
sog. „tertium comparationis“ (vgl. HILKER 1962, 100). Da in Deutschland wiederum auf-
grund der Kulturhoheit der Bundesländer unterschiedliche Ansätze der LehrerInnenbildung 
existieren, beschränkt sich unser Blick auf die Situation im Freistaat Bayern. Das „Dritte“, 
auf das hin verglichen wird, bezieht sich aus unserer Perspektive und Problemwahrnehmung 
auf den Ausbildungsmodus und die gesellschaftliche Wertschätzung von Berufsschullehre-
rInnen. Für Letzteres wird als Indikator das Besoldungssystem gewählt. Denn in der Besol-
dung der Lehrenden drückt sich u. E. ein gesellschaftlicher Status und eine gesellschaftliche 
Wertschätzung relativ greifbar aus. 

Berufsbildungssysteme im Vergleich 

Der bedeutendste Unterschied zwischen dem österreichischen und dem deutschen beruflichen 
Bildungssystem liegt darin, dass auf der deutschen Seite die duale Ausbildungsform sehr viel 
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stärker dominiert als dies in Österreich der Fall ist. Dies gilt insbesondere für die kaufmänni-
sche Berufsbildung. Diese wurde in Österreich großteils in ein vollzeitschulisches System 
überführt. Berufsbildende mittlere und höhere Schulen ersetzen in weiten Teilen die in 
Deutschland übliche duale Ausbildungsform für diese Berufsrichtungen. Die Gruppe der 
kaufmännischen Auszubildenden des dualen Systems (z. B. Auszubildende im Einzelhandel) 
werden in Österreich im Gegensatz zu Deutschland nicht von Wirtschaftspädagoginnen/-pä-
dagogen unterrichtet, sondern ausschließlich von FachlehrerInnen.  

Interessant ist auch, dass es in Österreich das in Deutschland weit verbreitete Modell einer 
„Abiturientenlehre“ kaum gibt. In Deutschland hatten laut Deutschem Industrie- und Han-
delstag in neu abgeschlossenen industriell-technischen Ausbildungsverhältnissen im Jahr 
2006 10% eine Hochschul- oder Fachhochschulreife, in kaufmännischen Ausbildungsverhält-
nissen 22,4 % (vgl. DIHT 2007). 

 

Abb. 2: Die zehn von Auszubildenden mit Studienberechtigung am stärksten 
besetzten Ausbildungsberufe im Jahr 2005 (Quelle: BMBF 2007, 108) 

Das deutsche duale Ausbildungssystem erscheint somit auch für die Gruppe der Studienbe-
rechtigten sehr attraktiv. Für Lehrende an kaufmännischen Berufsschulen ermöglicht die Vor-
bildung dieser Gruppe, aber auch der Gruppe der guten RealschülerInnen ein Arbeiten auf 
anspruchvollem Niveau. 

Kaufmännische Ausbildungen, in denen der überwiegende Teil der Auszubildenden bereits 
ein Abitur nachweisen kann, existieren in dieser Form in Österreich nicht. Das Arbeitsmarkt-
segment, das von den AbsolventInnen dieser Berufsrichtungen in Deutschland bedient wird, 
wird in Österreich von AbgängerInnen der höheren berufsbildenden Schulen (wie z. B. Han-
delsakademie, Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe oder Tourismus) abgedeckt. 
Hieraus ergibt sich eine starke Aufspaltung zwischen der dual organisierten eher handwerk-
lich und gewerblich-technisch geprägten oder sich auf „einfachere“ kaufmännische Berufe 
konzentrierenden dualen Berufsausbildung und der vollzeitschulischen wirtschaftsberuflichen 
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oder auch technischen (vgl. höhere technische Lehranstalten, HTL) mittleren und höheren 
Berufsbildung. Gleichzeitig erfährt das österreichische System hierüber aber auch Flexibili-
tätsvorteile. Die Übergänge vom berufsbildenden Sektor zum tertiären Sektor sind flexibler.  

Das österreichische Berufsbildungssystem ist innerhalb des Systems durch eine Hierarchisie-
rung gekennzeichnet, die es so im prinzipiell egalitär angelegten dualen deutschen Berufsbil-
dungssystem systemimmanent nicht gibt. Diejenigen beruflichen Schultypen, die ebenfalls 
auf ein (Fach-)Abitur hinführen wie Fachoberschulen (FOS) oder Berufsoberschulen (BOS) 
vermitteln keine direkt auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren beruflichen Qualifikationen und 
stehen nicht in direkter Konkurrenz zum dualen Ausbildungssystem.  FOS-Absolventinnen/ 
Absolventen, die nicht studieren wollen, münden in der Regel in das duale System ein. BOS-
Schülerinnen/Schüler haben vor dem Schulbesuch bereits eine Lehre absolviert und studieren 
im Regelfall im Anschluss.  

In Deutschland erfolgt eine Hierarchisierung im Berufsausbildungssystem ausschließlich über 
den Arbeitsmarkt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Ländern besteht also 
darin, dass das österreichische Berufsbildungssystem, in dem auf zwei Schienen direkt am 
Arbeitsmarkt verwertbare berufliche Qualifikationen unterschiedlichen Niveaus erworben 
werden können, neben der auch dort gegebenen Hierarchisierung der beruflichen Qualifikati-
onen über den Arbeitsmarkt, zudem strukturell durch eine systemimmanente Hierarchisierung 
geprägt ist. Gerade die höheren berufsbildenden Schulen vertreten einen elitären Anspruch 
(vgl. SCHNEIDER 1997, 22). Dies hat weitreichende Konsequenzen für die gesellschaftliche 
Wahrnehmung der dualen Berufsausbildung, die sich auch in der Art der Ausbildung des 
Lehrpersonals ausdrückt. Gerade in der Betrachtung des Ausbildungsmodus, der Aufstiegs-
chancen und der Besoldung von Lehrenden im Berufsbildungssystem wird dies besonders 
deutlich.  

Ausbildung, Besoldung und Aufstiegschancen von BerufsschullehrerInnen im Vergleich 

Die folgende Tabelle stellt beide länderspezifischen Ansätze gegenüber. Dabei werden exem-
plarisch nur die Bereiche „Wirtschaftsberufe“ und „gewerblich-technische Berufe“ betrachtet. 
Ferner werden auch zahlenmäßig eher randständige Qualifizierungswege (wie z. B. die Be-
rufsfachschulen) nicht berücksichtigt.1

                                                 
1  Im Schuljahr 2006/07 gab es laut Bayerischem Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (vgl. 

http://www.stmuk.bayern.de/km/schule/statistik) in Bayern insg. 278.637 Berufsschüler/innen im Vergleich 
zu 27.199 Schüler/innen an Berufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen des Gesundheitswesens). Fach-
oberschulen und Berufsoberschulen besuchten insgesamt 45.175 Schüler/innen. Von den 17.080 LehrerIn-
nen im beruflichen Schulwesen insgesamt unterrichteten 6.843, also ca. 40 % an Berufsschulen, 13% an 
Berufsfachschulen, ca. 10,7 % an Fachoberschulen und 5,1% an Berufsoberschulen. 
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Tabelle 1: Ausbildung, Besoldung2 und Aufstiegschancen von BerufsschullehrerInnen 
im Vergleich Österreich/Deutschland (Bayern) 

 Österreich Deutschland 
 Duales System Mittlere und höhere berufliche 

Schulen Duales System 

A
us

bi
ld

un
g 

de
s L

eh
rp

er
so

na
ls

 

 
Wirtschaftsberuflicher Bereich: 
Pädagogische Hochschule  
 
Studium der Berufsschul-
pädagogik, Fachgruppe I: allge-
meinbildender und betriebswirt-
schaftlicher Unterricht (BEd) 
 
(kfm.) Berufsausbildung + 
Berufsjahre + berufspäd. Qualifi-
zierung mit begleitendem Schul-
dienst 

 
Wirtschaftsberuflicher Bereich: 
Universität 
 
Studium der Wirtschaftspädagogik 
(Mag. rer. soc. oec. bzw. Master) 
 
Einphasige LehrerInnen-bildung 
(großes Schulpraktikum) 
 
mind. 2-jährige einschlägige 
Berufspraxis im Anschluss an das 
Studium 
 
 
 

 
Wirtschaftsberuflicher Bereich: 
Universität 
 
Studium der Wirtschaftspädagogik 
(Dipl.-Handelslehrer/in, bzw. 
Master)  
 
Referendariat 
(2 Jahre) 
Zugangsvoraussetzung: abge-
schlossenen kaufmännische 
Berufsausbildung (Lehre) oder 12 
Monate kaufmännisches Berufs-
praktikum 
 
Wirtschaftsberuflicher Bereich:  
Staatsinstitut in Ansbach3

 
FachlehrerInnen für Schreibtechnik 
Voraussetzungen: Staatliche Prü-
fung, kaufmännische Berufsausbil-
dung, mind. 3 Jahre betriebsprakti-
sche Erfahrung, Einstellungsprü-
fung, 1-jähriger Vorbereitungs-
dienst 

                                                 
2  Die Gehaltsangaben beziehen sich auf folgende Quellen: BAYERISCHER BEAMTENBUND (2007) und 

GÖD (2008). 
3  Vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS (2008 a) 
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Gewerblich-technischer Bereich: 
Pädagogische Hochschule 
 
Studium der Berufsschulpädago-
gik, Fachgruppe II und III: fach-
lich-theoretischer und fachlich-
praktischer Unterricht (BEd) 
 
Technische Berufsausbildung 
(HTL, Meisterprüfung) + Berufs-
jahre + berufspädagogische Quali-
fizierung mit begleitendem Schul-
dienst 

 
Gewerblich-technischer Bereich: 
Pädagogische Hochschule 
 
Technische Berufsausbildung 
(HTL, Meisterprüfung) + Berufs-
jahre + berufspädagogische Quali-
fizierung mit begleitendem Schul-
dienst 
 
Sonderregelungen für Dipl.-Ing. an 
HTL 
 

 
Gewerblich-technischer Bereich: 
Universität 
 
Höheres Lehramt für das berufli-
che Schulwesen (Dipl.-Ing.-Stu-
dien + Berufspädagogik) 
an der TU München auch: Studium 
der Berufspädagogik (Modellver-
such) 
 
Referendariat (2 Jahre) 
Zulassungsvoraussetzung: 12 
Monate einschlägiges Berufsprak-
tikum oder einschlägige Be-
rufsausbildung (Lehre) 
 
Gewerblich-technischer Bereich: 
Staatsinstitut in Ansbach (Bayern)4

 
FachlehrerInnenausbildung 
Voraussetzungen: Meisterprüfung, 
mind. 3 Jahre betriebspraktische 
Erfahrung nach Lehrabschluss, 
Einstellungsprüfung, 1-jähriger 
Vorbereitungsdienst 
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Herkömmliches Entlohnungs-
schema: 
nach Ablegung der berufspädago-
gischen Qualifizierung l 2a2 (Ver-
tragslehrerInnen), Monatsdurch-
schnitt € 2.159,73 (gleiche Besol-
dung wie Volks-, Haupt- und Son-
derschullehrerInnen) 
 
Sondervertragsschema: 
In den ersten 5 Jahren Stufe 1, 
Monatsdurchschnitt € 2.674,82 
danach und nach Ablegung der 
berufspädagogischen Qualifizie-
rung Stufe 2, Monatsdurchschnitt € 
3.165,40 

 
Mit Universitätsstudium: 
LehrerInnen mit Hochschulaus-
bildung: Einstufung in der Ver-
wendungsgruppe l 1,  Monats-
durchschnitt € 2.452,45 
(gleiche Besoldung wie Gymnasi-
allehrerInnen) 
 
Ohne Universitätsstudium: 
nach Ablegung der berufspädago-
gischen Qualifizierung l 2a2 (Ver-
tragslehrerInnen), Monatsdurch-
schnitt € 2.159,73 

 
Mit Universitätsstudium: 
Höheres Lehramt an beruflichen 
Schulen, Studienrat (A 13: Mo-
natsdurchschnitt  € 3.205,00) 
(gleiche Besoldung wie Gymnasi-
allehrerInnen und Sonderschulleh-
rerInnen) 
 
FachlehrerInnen ohne Universitäts-
studium: 
Gehobener Dienst (A10: Monats-
durchschnitt € 2.328,22) 
 

A
uf

st
ie

gs
ch

an
ce

n  
Berufsschuloberlehrer/in, Berufs-
schulleiter/in  

 
Mit Universitätsabschluss: Ober-
studienrat/-rätin 
 
Ohne Universitätsstudium Fach-
oberlehrer/in, Oberschulrat/-rätin 

 
Mit Universitätsstudium bis A16 
(Oberstudiendirektor/in) 
 
Fachlehrer/in: bis A12 

 

Die Tabelle zeigt zum einen eine deutlich stärkere Akademisierung der BerufsschullehrerIn-
nenausbildung in Deutschland, die entsprechend auch mit deutlich höheren Gehältern einher-
geht. Der monetäre Effekt verstärkt sich noch, wenn man bedenkt, dass die Lehrenden in 
Deutschland verbeamtet werden und somit weder Renten- noch Arbeitslosenversicherung be-

                                                 
4  Vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS (2008 b) 
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zahlen und entsprechend über ein erheblich höheres Nettoeinkommen verfügen. Die Akade-
misierung der sog. „GewerbelehrerInnen“ begann in Deutschland bereits in den 1960er Jah-
ren. Vorher waren Seminare an berufspädagogischen Instituten für die Ausbildung zuständig 
(vgl. NICKOLAUS 1999, 212).  

Der größte Unterschied ist bei den österreichischen Fachgruppen I (allgemeinbildender und 
betriebswirtschaftlicher Unterricht) und II (fachlich-theoretischer Unterricht) zu sehen. Die 
Entsprechungen zu diesen Fachgruppen sind in Deutschland universitär ausgebildet. 

Obwohl es auch in Deutschland immer wieder Diskussionen gab, die eine universitäre Ge-
werbelehrerInnen-Ausbildung infrage stellten (nicht aber über die HandelslehrerInnen-Aus-
bildung, also das Studium der Wirtschaftspädagogik), kann doch heute festgestellt werden, 
dass an der grundständigen Entscheidung für eine akademische Ausbildung nicht gerüttelt 
wurde. Gerade die in allen Berufsbildern festzustellende Tendenz einer Erhöhung des kogni-
tiven Anspruchsniveaus macht auch eine wissenschaftsnahe Ausbildung der Lehrenden not-
wendig. Ferner profitiert das gesamte Berufsbildungssystem von den forschungsbezogenen 
Aktivitäten der ausbildenden universitären Institutionen und damit der Ausbildung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses. 

Die Daten der Tabelle zeigen, dass es gravierende Unterschiede in der Ausbildung und 
Besoldung der BerufsschullehrerInnen in den beiden verglichenen Ländern gibt. Gerade die 
Besoldung kann als ein möglicher Indikator dafür genommen werden, was einem Staat oder 
einer Gesellschaft eine Leistung wert ist. Hier gibt es ein deutliches Gefälle zu Lasten der 
österreichischen BerufsschullehrerInnen. Die jetzt einsetzende Akademisierung der österrei-
chischen BerufsschullehrerInnen-Ausbildung deutet aber auch darauf hin, dass die duale 
Berufsausbildung insgesamt und auch die in diesem System Lehrenden in einem Trend der 
gesellschaftlichen Aufwertung stehen. In deren Sog sind noch gravierende strukturelle Ver-
änderungen zu erwarten. Umgekehrt hat in Deutschland in den letzten Jahren eine deutlichere 
Auseinandersetzung mit beruflichen Vollzeitschulen eingesetzt. Symptomatisch ist die 
Lockerung gegenüber den Anerkennungsmöglichkeiten vollzeitschulisch erworbener berufli-
cher Qualifikationen in der Novelle des deutschen Berufsbildungsgesetzes von 2005 (§§ 7 
und 43 (2) BBG). In beiden Ländern zeichnet sich ein Trend zur Pluralität der Berufsausbil-
dungswege und zur Neubestimmung des Verhältnisses zwischen unterschiedlichen berufli-
chen Bildungsformen ab.  
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